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Welche Rolle spielt der Internetauftritt
einer Apotheke?
Apotheken sollten dem nicht mehr aufzuhal-
tenden Trend der Einrichtung einer eigenen
Homepage entgegenkommen. Viele Kunden
sehen dies bereits heute als selbstverständlich
an. Typische Online-Abfragen sind unter ande-
rem Öffnungszeiten, Zustelldienst, Bestellun-
gen oder spezielle Angebote. Bleiben also noch
gut gemeinte Anmerkungen an die betriebs-
führenden Personen bei der Einführung von
Websites – gewonnen durch etliche Besuche auf
Apothekenhomepages: Eine seriöse und über-
sichtliche Seite sollte ohne Übertreibung und
viel „Schnickschnack“ die wichtigsten Fakten
der Apotheke beinhalten und Alleinstellungs-
merkmale herausstellen. Funktionierende und
sinnvolle Links müssen eingebunden sein. Sei-
ten, die sich monatelang im Aufbau befinden,
werden oft belächelt oder als ärgerlich emp -
funden. Die Apothekenleitung sollte sich zum
Aufbau des Online-Auftritts eines Datenverar-
beitungs-Profis bedienen oder sich auf jeden
Fall von Profis beraten lassen. Wenn nach Ein-
satz von einigen hundert Euros die Homepage
„steht“, sollte sie ein PC-erfahrener Mitarbei-
ter regelmäßig pflegen, um die Aktualität der
Informationen sicherzustellen. Regelmäßige
Checks und Richtigstellungen sind hierbei sehr
wichtig und bei guter Software auch einfach
selbst zu bewerkstelligen.

Welcher gesetzliche Schutz besteht für
schwangere PTA? 
Schwangere PTA dürfen bei der Arbeit keinen
gesundheitsgefährdenden Stoffen, Strahlen,
Staub, Gasen oder Dämpfen ausgesetzt sein.
Der Umgang mit krebserzeugenden, erbgut-
verändernden oder fruchtschädigenden Subs -
tanzen (CMR) ist für Schwangere laut Mutter-
schutz-Verordnung verboten. Substanzen mit
der Kennzeichnung RE (reproduktionstoxisch,
entwicklungsschädigend; siehe Gefahrstoffver-
zeichnis) sind für schwangere und stillende
Mütter tabu. Grundsätzlich schreibt das Mut-
terschutzgesetz vor, dass der Arbeitgeber den
Arbeitsplatz so zu gestalten hat, dass die Ge-
sundheit der Schwangeren und des ungebore-
nen Kindes nicht gefährdet werden. So muss
Schwangeren, die überwiegend stehend tätig
sind, die Gelegenheit zum Sitzen ermöglicht
werden. Schwangere, die überwiegend sitzen,
müssen ihre Arbeit regelmäßig unterbrechen
können. Werdende Mütter dürfen weder regel-
mäßig Lasten von mehr als 5 kg tragen noch ge-
legentlich mehr als 10 kg Gewicht. Außerdem
ist für werdende Mütter jegliche Arbeit zwi-
schen 20 Uhr und 6 Uhr morgens sowie jede
Art von Mehrarbeit verboten: das heißt bei
Frauen über 18 Jahren nicht mehr als 8,5 Stun-
den täglich oder mehr als 90 Stunden in der
Doppelwoche. Auch Sonn- und Feiertagsarbeit
darf nicht geleistet werden.

Online-Auftritt – heutzutage ein Muss?
Schwangerschaft – welche Regelungen gibt es?
Nicht jede Apotheken-Website macht von sich Reden: Seriosität, Aktualität, einfache Navigation 

und eine klare Struktur sind das A und O. Welche Arbeitsabläufe sind für schwangerere PTA tabu?

Auch Ihre Meinung 
ist uns wichtig. 
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